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1. Kinderschutz 
 

Kinderschutz ist wesentlicher Bestandteil in unseren Kindertageseinrichtungen. Die Tageseinrichtung 
ist für Kinder ein Ort, an dem eine Kultur der Achtsamkeit und Wertschätzung gelebt wird. Die 
Mitarbeitenden sind sich dieser Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Kind bewusst. Jedes Kind 
hat das Recht auf einen gewaltfreien Umgang und die Entwicklung und Entfaltung seiner 
Persönlichkeit. Kindertageseinrichtungen leisten dabei einen zentralen Beitrag. 
 
Unser einrichtungsspezifisches Kinderschutzkonzept beschreibt Maßnahmen zum Schutz der Kinder 
vor grenzüberschreitendem Verhalten, vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt sowohl 
innerhalb der Einrichtung, als auch im persönlichen Umfeld des Kindes. Es dient der Prävention von 
Kindeswohlgefährdungen und der Intervention bei Verdacht auf und Eintreten von 
Kindeswohlgefährdungen. 
 
Für die Konkretisierung eines Kinderschutzkonzeptes in der Kindertageseinrichtung gibt es keine 
rechtlich verbindlichen Vorgaben. Es liegt grundsätzlich in der Entscheidung und Verantwortung des 
Trägers, welche Bestandteile und Aspekte das eigene Einrichtungskonzept haben soll und wer an der 
Erstellung wie beteiligt ist. 
 
Die vorliegende Handreichung versteht sich als Rahmenkonzept und soll die im System 
verantwortlichen Personen und pädagogischen Mitarbeitenden dabei unterstützen, das Thema 
Kinderschutz in ihrer Einrichtung konkret in den Blick zu nehmen. Ziel ist die Prävention und 
Intervention von Kindeswohlgefährdung innerhalb der Einrichtung, sowie im persönlichen Umfeld der 
betreuten Kinder zu optimieren. Hierzu werden im Folgenden die Bereiche Risikoanalyse, 
Personalführung, sowie Einrichtungskonzeption in den Blick genommen, um anschließend mögliche 
Schritte auf dem Weg hin zu einem individuellen Handlungsplan bei Kindeswohlgefährdung 
aufzuzeigen und diesen für alle verbindlich festzuhalten. 
 
 

2. Rechtliche Grundlagen 
 
Grundlagen der Kinderschutzkonzepte ergeben sich aus folgenden rechtlichen Rahmenbedingungen: 
  

 Grundgesetz, Artikel 1 und 2 (in Auszügen): 
 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt- heit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. “ 
 

 Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) heißt es in § 1631: 
 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzun- 
gen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig “– dies gilt sowohl innerhalb der Fami- lie, 
dem persönlichen Umfeld und selbstverständlich auch für die Arbeit in der Kindertageseinrichtung. “ 
 

 Das Kirchengesetz 
  
Das Kirchengesetz zur Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung im Hinblick auf sexua- lisierte 
Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Präventionsgesetz – PrävG)1 bestimmt: 
 
§ 2 Grundsatz 

(1) Gegenseitiger Respekt und grenzachtende Kommunikation sind Teil des kirchlichen und 
diakonischen Selbstverständnisses. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und ihre 
Diakonie geben sexualisierter Gewalt keinen Raum. Es ist insbesondere Aufgabe aller Träger, 
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1. sexualisierter Gewalt vorzubeugen und sie zu verhindern, 
2. Verdachtsfälle aufzuklären, 
3. auf Fälle von sexualisierter Gewalt angemessen und wirksam zu reagieren, 
4. Betroffenen von sexualisierter Gewalt Hilfe und Unterstützung zu gewähren und 
5. Ursachen und Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt in ihrem jeweiligen 

Verantwortungsbereich in geeigneter Weise aufzuarbeiten. 
 
§ 8 Schutzkonzepte 

(1) Der Landeskirchenrat und der Diakonische Rat stellen gemeinsam ein Rahmenschutzkonzept 
auf. Dieses enthält die Anforderungen an daraus abzuleitende bereichsbezogene 
Schutzkonzepte für einzelne Arbeitsfelder und individuelle Schutzkonzepte der einzelnen 
Träger. Es umfasst Festlegungen zur Bestellung von Präventionsbeauftragten, deren Aufgabe 
es ist, die Erarbeitung und Umsetzung der Schutzkonzepte zu unterstützen. 

(2) Alle Träger sind verpflichtet, für ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche nach Durchführung 
einer Risikoanalyse individuelle Schutzkonzepte zu erstellen. In diesen sind insbesondere 
Aufgaben und Zuständigkeiten, Maßnahmen zu Prävention, Schulung und Sensibilisierung 
sowie der Umgang mit Verdachtsfällen und Maßnahmen der Intervention bei Vorkommnissen 
sexualisierter Gewalt festzulegen. 

 
Das Rahmenschutzkonzept für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und für das Diakonische 
Werk Bayern zur Prävention von und zum Umgang mit sexualisierter Gewalt wiederum steckt den 
Rahmen ab für die inhaltliche Ausgestaltung der Schutzkonzepte auf den nachgeordneten Ebenen 
(bereichsbezogene und individuelle Schutzkonzepte). 
 

 Die UN Kinderrechtskonvention 
 
Die UN Kinderechtskonvention ist ein Übereinkommen über die Rechte des Kindes  und verpflichtet 
die Vertragsstaaten Maßnahmen zu ergreifen, die Kinder vor allen Formen von Gewalt schützen: Dies 
beinhaltet nicht nur Formen körperlicher, sondern auch seelischer Gewalt, Ausbeutung, 
Verwahrlosung, Vernachlässigung und des sexuellen  Missbrauchs. Die Vertragsstaaten sichern dem 
Kind das Recht zu, in allen, das Kind berührenden Angelegenheiten, seine Meinung frei äußern zu 
dürfen und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seines Alters und 
seiner Reife. 
 

 Das Sozialgesetzbuch 
 
Nach § 45 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB) ist die Betriebserlaubnis Voraussetzung für den Betrieb 
einer Einrichtung und für die Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
(BayKiBiG). Die Erlaubnis ist gemäß Absatz (2) zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder in der 
Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist anzunehmen, wenn  
 

 die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, 
wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind, 

 
 die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein gesundheitsförderliches 

Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt werden, 
 

 die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
nicht erschwert werden, 

 
 zur Sicherung der Rechte von Kindern in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung 

sowie die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden 
und 

 
 zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung die 

Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete 
Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden. 

https://www.kinderrechtskonvention.info/ausbeutung-3673/
https://www.kinderrechtskonvention.info/ausbeutung-3673/
https://www.kinderrechtskonvention.info/sexueller-missbrauch-3665/
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Mit dem Antrag auf die Erteilung einer Betriebserlaubnis ist die Eignung des Personals durch die 
Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen, sowie von erweiterten 
Führungszeugnissen nach 
§ 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes sicherzustellen. 
Führungszeugnisse sind von dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen (spätestens 
aber nach 5 Jahren) erneut anzufordern und zu prüfen. 
 
Im § 47 SGB VIII sind unverzügliche Meldepflichten des Trägers geregelt. Diese entstehen bei 
 

 Betriebsaufnahme, 
 bevorstehender Schließung der Einrichtung, 
 konzeptionellen Änderungen und 
 Ereignissen oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen. 

 
§ 72a SGB VIII regelt den Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen, der mittels der 
Vorlage des Führungszeugnisses nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes geprüft wird. 
 
Im § 8a SGB VIII und im Art. 9b des BayKiBiG ist der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung für 
Träger von Kindertageseinrichtungen geregelt. 
Laut § 8b SGB VIII haben Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder ganztägig oder für einen 
Teil des Tages aufhalten, gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf 
Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des 
Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt. 
 
Laut § 1 (3) der Ausführungsverordnung zum BayKiBiG (AVBayKiBiG) basiert die Arbeit des 
pädagogischen Personals auf dem Konzept der Inklusion und der Teilhabe, das die Normalität der 
Verschiedenheit von Menschen betont, eine Ausgrenzung anhand bestimmter Merkmale ablehnt und 
die Beteiligung ermöglicht. Kinder mit und ohne Behinderung werden nach Möglichkeit gemeinsam 
gebildet, erzogen und betreut sowie darin unterstützt, sich mit ihren Stärken und Schwächen 
gegenseitig anzunehmen. Alle Kinder werden mit geeigneten und fest im Alltag der Einrichtung 
integrierten Beteiligungsverfahren darin unterstützt, ihre Rechte auf Selbstbestimmung, 
Mitbestimmung und Mitwirkung an strukturellen Entscheidungen sowie ihre Beschwerdemöglichkeiten 
in persönlichen Angelegenheiten wahrzunehmen. 
 
Daraus ergibt sich der Auftrag, alltagsintegrierte pädagogische Angebotsformen zur gemeinsamen 
Bildung, Betreuung und Erziehung aller Kinder zu entwickeln. Die Angebotsform eines Eins- zu-Eins-
Settings ist im Sinne eines inklusiven Konzeptes damit eine Angebotsform, die, sofern sie überhaupt 
vorkommt, einer fachlichen Begründung bedarf. 
 
Mitarbeitende sind grundsätzlich über ihre Schweigepflicht und den Datenschutz zu informieren und 
darauf zu verpflichten. Bezüglich des Umgangs mit personenbezogenen Daten (insbesondere Foto- 
und Filmaufnahmen) ist mit den Personensorgeberechtigten schriftlich zu klären, was zu welchem 
Zweck in der Kindertageseinrichtung erhoben, erstellt, wozu verwendet und ggf. weitergegeben wird. 
Soweit dem Träger bzw. den von ihm beschäftigten Fachkräften zur Sicherstellung dieses 
Schutzauftrags Informationen bekannt werden oder ermittelt werden müssen und die Weitergabe 
dieser Informationen zur Sicherstellung des Schutzauftrags erforderlich ist, bestehen keine, die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe einschränkenden datenschutzrechtlichen Vorbehalte. 
 
Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden dürfen, 
zu dem sie erhoben wurden (§ 64 Abs.1 SGB VIII, § 69 Abs.1 Nr. 1 SGB X). Bei anvertrauten Daten 
sind die Regelungen des  
§ 65 und § 64 SGB VIII zu beachten. Bei der Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft ist die 
Anonymisierung der Falldaten - soweit möglich - zu beachten. Kommen der Träger und das Personal 
im Rahmen einer Gefährdungseinschätzung zu dem Ergebnis, dass eine Gefährdung des Kindes 
vorliegt und diese nicht anders abgewendet werden kann, sind sie be- fugt, das Jugendamt über den 
Vorfall mit den entsprechenden Daten zu informieren. Es handelt sich um gesetzliche 
Erlaubnistatbestände, die eine Übermittlung zulassen und zugleich eine strafrechtlich relevante 
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Handlung im Sinne des § 203 Strafgesetzbuch (StGB) (Berufsgeheimnisträger, zu denen das Kita-
Personal nicht zählt) ausschließen. 
 
 
Liegen also Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, ist die Einschaltung des Jugendamts 
durch Kita-Träger geboten, wenn die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
 

1 https://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Kirche_ge- 
gen_sexualisierte_Gewalt/Dokumente/PravG.pdf 

 

3. Verankerung im Leitbild der evangelischen Kindertagesstätten Roßtal 
 
Die Arbeitssituation in den Kindertageseinrichtungen mit den uns anvertrauten Kindern ist 
aufgrund der besonderen Nähe und des grundsätzlichen Vertrauens- und Machtverhältnisses 
zwischen Erwachsenen und Kindern ein besonders sensibler Bereich. 
 
Die Erwachsenen sind sich ihrer Macht bewusst und tragen besondere Verantwortung für die 
Einhaltung, Gewährleistung und Kontrolle von Regeln und Verhaltenskodex und damit für den 
Schutz der ihnen anvertrauten Kinder. 
 
Die Verankerung des Kinderschutzes im Leitbild der Einrichtung trägt dem Rechnung. 
 

Unser Leitbild 

Wir finden: Du bist wertvoll wie du bist.  

Wir haben einen christlichen Auftrag und sind mit der Kirchengemeinde vernetzt.  

Wir sind uns des Auftrags aus Politik und Gesellschaft bewusst und bieten dafür Qualität 
und ein hochwertiges Angebot zum Wohle der Kinder.  

Wir sind dem ganzheitlichen Wohl des Kindes verpflichtet und schaffen einen sicheren 
Rahmen, in dem Kinder sich frei entfalten, wachsen und ihre Kompetenzen stärken 
können.  

Wir handeln nach dem Grundsatz: Lernen durch Erleben.  

Wir wollen, dass Kinder Gott als Freund erleben können. 

Wir suchen gemeinsam mit Eltern nach guten Wegen, treffen klare, verlässliche Aussagen 
und Vereinbarungen und beraten Eltern verantwortlich.   

Wir erfüllen unseren Auftrag als professionelle Dienstgemeinschaft und möchten auf allen 
Ebenen Hand in Hand arbeiten. 

 

 

 
 
 

http://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Kirche_ge-
http://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Kirche_ge-
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4. Kindeswohlgefährdung und mögliche Signale 
 
 
Kindeswohl meint „ein am Wohl des Kindes ausgerichtetes Handeln ist dasjenige, welches die an den 
Grundbedürfnissen und Grundrechten orientierte, für das Kind jeweils günstigste Handlungsalternative 
wählt. 2 
 
Zentrale Kategorien der kindlichen Bedürfnisse sind Vitalbedürfnisse (Essen, Schlafen, Schutz vor 
Gewalt, Kleidung, Obdach), soziale Bedürfnisse (Liebe, Respekt, Anerkennung, Fürsorge, Freund- 
schaft, Gemeinschaft) und das Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung (Bildung, Iden- tität, 
Aktivität, Selbstachtung). 
 
Dementsprechend ist Kindeswohlgefährdung ein das Wohl und die Rechte eines Kindes (nach 
Maßgabe gesellschaftlich geltender Normen und begründeter professioneller Einschätzung) 
beeinträchtigendes Verhalten oder Handeln bzw. ein Unterlassen einer angemessenen Sorge durch 
Eltern oder anderer Personen in Familien oder Institutionen (wie z. B. Heimen, Kindertagesstätten, 
Schulen, Kliniken oder in bestimmten Therapien), das zu nicht zufälligen Verletzungen, zu 
körperlichen und seelischen Schädigungen und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen eines Kindes 
führen kann (...)“ 3 
 
Das Kindeswohl kann auf unterschiedliche Weise gefährdet sein, u.a. durch 
 

 körperliche und seelische Vernachlässigung, 
 seelische Misshandlung, 
 körperliche Misshandlung oder 
 sexualisierte Gewalt 

 
Es gibt keine eindeutigen Signale für eine Kindeswohlgefährdung. Jedoch können plötzliche 
Verhaltensänderungen ein Anhaltspunkt sein.  
 
Mögliche Signale sind dabei: 
 

 Ängste 
 (Ver-) Meidung von Orten, Menschen, Situationen 
 Regression, z.B. wieder Einnässen und -koten 
 Altersunangemessenes oder zwanghaft sexualisiertes Verhalten 
 Rückzug 
 Destruktiv aggressives Verhalten 

 
Unterschieden wird zwischen unbeabsichtigten (zufälligen) Grenzverletzungen und Übergriffen. 
 
Eine Form der Kindeswohlgefährdung ist die Vernachlässigung: “Unter Kindesvernachlässigung ist 
eine andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns durch Eltern oder anderer 
Sorgeberechtigte gemeint, welches zur Sicherstellung der seelischen und körperlichen Versorgung 
notwendig wäre.”  4 

 
 
2 Jörg Maiwald, zit: http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf; Stand 
30.07.2019 
3 siehe: http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf; Stand 30.07.2019 
4 Kinderschutz – Kindeswohlgefährdung Claudia Gebhard 08.01.2024 
 

5. Einrichtungskonzeption 
 

Im Rahmen des Qualitätsmanagement haben wir einzelne Prozesse ausgearbeitet und in der 
Konzeption verankert. 
 

http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf%3B
http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf%3B
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5.1 Beteiligungs-, Rückmelde- und Beschwerdekultur von Kindern und Eltern 
 

Der Umgang mit Beschwerden ist ein Bestandteil unseres Qualitätsmanagements und ist in unserer 
Einrichtungskonzeptionen verankert. 
 
Sowohl das SGB VIII als auch das BayKiBiG setzen entsprechende konzeptionelle Möglichkeiten zur 
Partizipation für Eltern und Kinder im Rahmen des Kinderschutzes, der Bildungs- und 
Erziehungsangebote, der Erziehungspartnerschaft und der Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
voraus. 
Kinder sind entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur Gestaltung 
der Einrichtung zu beteiligen (BayKiBiG Art. 10). 
Kinder haben Rechte und deren Umsetzung ist ihnen in einer institutionalisierten Struktur möglich zu 
machen. 
 
Grundvoraussetzung ist immer ein wertschätzender und vom Vorbild durch die Erwachsenen 
geprägter Umgang miteinander. 
 
Umgang mit Beschwerden von Eltern und Erwachsenen 
 
Nicht jede Rückmeldung ist eine Beschwerde. Aber jede Beschwerde ist ein Feedback, das einer 
strukturierten und verbindlichen Form der Aufnahme, Bearbeitung, Rückmeldung und Dokumentation 
bedarf (= geregeltes Beschwerdeverfahren). 
 
Im Umgang mit Erwachsenen ist eine Differenzierung zwischen Rückmeldungen/Anregungen/Ideen 
und Beschwerden sinnvoll: Mit der Beschwerde äußern Erwachsene ihre Unzufriedenheit, die aus der 
Differenz zwischen dem Erwarteten/Versprochenen aus der Konzeption und dem tatsächlich 
gezeigten/wahrgenommenen Verhalten der Mitarbeitenden/des Trägers resultiert.  
 
Beschwerden sind demnach Rückmeldungen über (wahrgenommenes oder vermutetes) Fehlverhalten 
im Sinne von Regelverstößen und dem nicht Einhalten von in der Konzeption Versprochenem. Ziel 
des Beschwerdeverfahrens ist es, die benannten Belange und damit den/die Beschwerdeführer*in 
ernst zu nehmen, den Beschwerdegrund möglichst abzustellen und die Erkenntnis über die Ursachen 
der Beschwerde zur Weiterentwicklung zu nutzen. 
 
Eltern können jederzeit ihre Beschwerde dokumentieren und in Ihren jeweiligen Gruppen abgeben 
und besprechen. 
 
Umgang mit Beschwerden von Mitarbeitern 
 

Uns sind die Meinungen jedes Teammitglieds sehr wichtig. In den Teamgesprächen, sowie den 
jährlichen Mitarbeitergesprächen darf jeder seine Wünsche, Ideen und Verbesserungsvorschläge 
einbringen. 

Alle Mitarbeiter sollen aber auch Beschwerden/ Probleme frei und offen äußern dürfen. In einem 
solchen Fall besteht die Möglichkeit, sich an die Kitaleitung zu wenden. Die Leitung bietet hierfür dem 
Mitarbeiter im Rahmen ihrer Möglichkeit einen Zeitraum. Je nach Beschwerde wird in einem Formblatt 
festgehalten und Lösungsvorschläge werden notiert. 

Nach Bedarf wird ein neuer Gesprächstermin festgelegt, um die Vereinbarungen zu überprüfen.  

Außerdem kann in schwierigen Situationen, z.B. bei Unstimmigkeiten zwischen dem Mitarbeiter und 
der Leitung, auch der Träger vermitteln. Auch hier ist es wichtig, dass alle beteiligten Personen zu 
einem Gespräch zusammenkommen, damit jede seinen Standpunkt und seine Sichtweise vertreten 
kann. 

Weiter Möglichkeiten bestehen, zusätzliche Konfliktmethoden zu nutzen. Zum Beispiel der Mediation, 
Supervision oder ein Gespräch mit der Mitarbeitervertretung. 



9 
 

K 2.12.7.6 Kurzfassung Schutzkonzept der evangelischen Kindertagesstätten Roßtal           Kirchengemeinde Roßtal-Kitas-Qualitätsmanagementsystems 

 

Beispiele für Beschwerdeanlässe: 5 
 

 Nicht nachvollziehbares/pädagogisch unsinniges Verhalten 
 Sinnlose Machtausübung 
 Verhalten zur Befriedigung eigener Bedürfnisse unter außer Acht lassen der Bedürfnisse des 

Kindes 
 Erleben oder Beobachten eines Verhaltens, das einer Erklärung bedarf 
 Ausagieren von Stimmungslagen gegenüber Kindern 
 Nicht Reagieren, wo Reaktion erforderlich wäre 
 Verletzungen des Verhaltenskodexes und der Selbstverpflichtung 
 Widersprüchliches Verhalten in Bezug auf die Konzeption 
 Jedes strafbare Verhalten 

 
 
 
Umgang mit Beschwerden von Kinder 
 
Auch Kinder äußern mit ihren Beschwerdemöglichkeiten Unzufriedenheit – dem können Alltägliches 
(z.B. Konsequenzen aus Regelverletzungen), Strukturelles (z.B. fehlende Beteiligung) aber natürlich 
auch erlebte Grenzüberschreitung und Übergriffe zu Grunde liegen (siehe Kapitel Risikoanalyse - 
„Ampelsystem“). 
 
Kinder, die ihre Anliegen für Erwachsene nicht eindeutig kommunizieren können, sind abhängiger 
davon, dass die Mitarbeiter sensibel für die Beschwerden sind. Dies benachteiligt vor allem Kinder mit 
Behinderung, Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch und sehr junge Kinder. Besonderes 
Augenmerk ist auf diskriminierende Situationen im Alltag zu richten. 
 
Besondere Berücksichtigung und große Sensibilität in der Interpretation durch die Erwachsenen 
bedürfen daher Rückmeldeformen von Krippenkindern oder im nicht-sprachlichen Bereich!  
 
Beispiele: 
 

 Ablehnende Körperhaltung 
 Sich verstecken 
 Weglaufen, Wegkrabbeln 
 Sich mit Händen und Füßen wehren 
 Kopf einziehen 
 Wegschauen, sich hinter den Händen verstecken 
 Tränen in den Augen 
 Angeekelter Gesichtsausdruck 
 Zittern 
 Erstarren, sich steif machen 
 Sich auf den Boden werfen 
 Stiller Rückzug 
 Sich festklammern 
 Weinen und Schreien 
 Blasse Gesichtsfarbe 

 
Diese Anzeichen – neben den von Kindern sprachlich geäußerten Beschwerden – bedürfen der 
Dokumentation und der ernsthaften Reflektion im Team, mit den Kindern und ggf. auch den 
Personensorgeberechtigten, dem Träger und/oder externen Beratungsstellen. Rückmeldung an die 
Kinder (und ggf. Personensorgeberechtigten) und Dokumentation der getroffenen Maßnahmen ist 
auch hier zu gewährleisten! 
 
Ergeben sich – entweder über die Beobachtung und Interpretation der kindlichen Signale durch die 
Erwachsenen oder über Angaben des Kindes – Bestätigung/Hinweise/Verdachtsmomente zu 
Gewalt/Missbrauch, greifen die Verfahrensabläufe bei Kindeswohlgefährdung (s.u.). 
 
Sollten aus Gründen des Schutzes der körperlichen Unversehrtheit oder der Aufsichtspflicht 
Maßnahmen gegenüber Kindern von Seiten des Personals notwendig (geworden) sein, die dem 
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Verhaltenskodex/der Selbstverpflichtung widersprechen, werden diese umgehend mit der Leitung/dem 
Träger, den Personensorgeberechtigten, dem Kind, unabhängigen Beratungsstellen und dem 
Jugendamt reflektiert und das Ergebnis dokumentiert. Unabhängig davon, ob sie Gegenstand einer 
Beschwerde von Eltern oder Kindern geworden sind! 
 
Grundsätzlich ist immer von Träger und Leitung zu bewerten, ob es sich bei der Beschwerde bereits 
um ein meldepflichtiges Ereignis im Sinn des § 47 SGB VIII handelt (siehe K 2.12.6.5 „Meldepflichten 
gegenüber dem Jugendamt gemäß § 8a SGB VIII und § 47 SGB VIII“, S. 44 ff). Die Information des 
Jugendamtes ist immer erforderlich, wenn es sich bei Beschwerden um die Gefährdung des 
Kindeswohls handelt. 
 
Gute Diskussionsgrundlagen für Teams zum Thema Beschwerdeverfahren für Kinder gibt es auch auf 
der Website von „KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen!“.6 
 
Hilfreiches Material für die Erarbeitung von Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder findet sich in der 
Broschüre „Demokratie von Anfang an“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. 7 
 
 
 
5 Beispiele in Anlehnung an: https://praevention.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbis- 
tum/Praevention/2015BroschuereSchutzkonzeptAuflage4.pdf; S. 54, Stand 19.08.2019 
 

6 https://kids.kinderwelten.net/de/Beschwerdeverfahren%20an%20KiTas 
 
7 siehe: https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_von An-
fang_an-Arbeitsmaterialien_fuer_die_Kitapraxis.pdf; Stand 02.04.2020 
 
 
5.2 Sexualpädagogisches Konzept 
 

Kindliche Sexualität ist von Geburt an ein Teilbereich der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen 
und betrifft somit auch den Auftrag einer Krippe, einer Kita oder eines Hortes. 
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan und die AVBayKiBiG (§ 13) benennen für den 
Bildungsbereich Sexualität folgende Ziele: 
 

 eine positive Geschlechtsidentität entwickeln, um sich wohlzufühlen 
 einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper erwerben 
 Grundwissen über Sexualität erwerben und darüber sprechen können 
 Bewusstsein über eine persönliche Intimsphäre entwickeln 
 angenehme/ unangenehme Gefühle unterscheiden und NEIN-Sagen lernen8 

 
Babys und Kleinkinder erforschen und entdecken ihre Umwelt. Dazu gehört natürlich auch ihr Körper. 
Sie berühren, begreifen und stecken Dinge in den Mund. Sie spüren empfindliche Körperstellen und 
entdecken Körperöffnungen. Sie probieren aus, wieviel Kraft sie haben und wie laut sie schreien 
können. In den ersten Lebensjahren spielen das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und 
sinnlicher Nähe und die Lust am eigenen Körper eine sehr wichtige Rolle. 
 

Im Kindergartenalter setzen sich die Kinder dann mit ihrer Geschlechterrolle auseinander. Sie 
entdecken, dass sie Mädchen oder Jungen sind. Sie möchten sich mit anderen Mädchen und Jungen 
vergleichen. Dazu gehören die „Körpererkundungsspiele“oder gemeinsame Besuche auf der Toilette. 
Diese Erkundungen dienen der Klärung von Fragen und befriedigen die Neugier. Sie spielen nach, was 
sie gehört oder gesehen haben. 

 

Kindliche Sexualität … 

 

https://praevention.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbistum/Praevention/2015BroschuereSchutzkonzeptAuflage4.pdf
https://praevention.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbistum/Praevention/2015BroschuereSchutzkonzeptAuflage4.pdf
https://kids.kinderwelten.net/de/Beschwerdeverfahren%20an%20KiTas
http://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_vonAn-
http://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_vonAn-
http://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_vonAn-
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 ist von Geburt an und sogar schon pränatal vorhanden 
 ist fester Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung 
 kennt keine Trennung zwischen Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und genitaler Sexualität, d.h. Kinder 

nutzen alle Möglichkeiten, um schöne Gefühle zu bekommen, sich wohl und ge- borgen zu 
fühlen und ihren Körper kennenzulernen 

 ist egozentrisch und nicht beziehungsorientiert 
 ist umfassend und kennt vielfältige Formen sinnlichen Erlebens 
 ist keine unreife Form der Erwachsenensexualität 
 kennt keine festen Sexualpartner*innen 
 ist gekennzeichnet durch Spontaneität, Neugier und Unbefangenheit 

 

Kinder brauchen Orientierung und Antworten auf ihre Fragen, damit sie in diesem wichtigen Entwick- 
lungs- und Bildungsbereich nicht allein gelassen sind. Sie werden ermutigt, ihre eigenen Gefühle, 
Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und gegenüber anderen deutlich zu machen. 

Sie sollen erfahren, dass andere Kinder und Erwachsene Grenzen ernst nehmen und respektieren. Die 
Mitarbeitenden verhalten sich den Kindern gegenüber achtsam und einfühlsam. Im Umgang wahren sie 
die persönliche Grenze und Intimsphäre eines jeden Kindes. 

 

Das schafft die Voraussetzungen für 

 eine individuelle, glückserfüllte sexuelle Persönlichkeitsentwicklung 
 die Entwicklung von Sprachfähigkeit und Empathie 
 die Prävention vor sexueller Gewalt, Grenzverletzungen und Übergriffen 

 

Kindliche Sexualität wird nicht tabuisiert oder gar bestraft, weil dadurch die sexuelle Entwicklung und 
damit ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt würde. Auch Aktivitäten, die Erwachsene als 
unpassend oder störend empfinden, sollten nicht generell verboten werden. Kinder dürfen nicht das 
Signal bekommen, dass ihre Sexualität schlecht ist. 

Auf sexuelle Aktivitäten von Mädchen und Jungen wird ähnlich reagiert. Die Erfahrung zeigt, dass 
Mädchen eher eingeschränkt werden, weil ihre sexuellen Verhaltensweisen schneller als unangenehm 
empfunden werden. Kinder haben das Recht, über ihren Körper selbst zu bestimmen. Mitarbeitende wie 
Kinder setzen Grenzen, wenn etwas nicht erwünscht oder unangenehm ist. Das Wissen um die eigene 
Körperlichkeit macht Kinder stark und versetzt sie in die Lage, „Nein“ zu sagen, wenn Grenzen 
überschritten werden. Sie lernen dabei ihre eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen kennen, ebenso 
die der an ds Schamgefühl eines jeden Kindes wird respektiert. Die Scham entwickelt sich zwischen 
dem vierten und siebten Lebensjahr. Freiwilligkeit ist immer oberstes Gebot. 

Eigene Erfahrungen mit Sexualität beeinflussen das Verhalten der Erwachsenen gegenüber Kindern – 
Reflexion, Fachwissen und ein hohes Maß an Professionalität ist notwendig. 

Im Rahmen des Konzeptes ist gemeinsam geklärt, welche sexuellen Aktivitäten stattfinden dürfen, 
welche in der Einrichtung nicht gewollt sind und bei welchen wir uns wie pädagogisch einmischen. 

 

Grundaussagen gegenüber Kindern sind: 
 

 Dein Körper gehört dir. Du bist wichtig und hast das Recht zu bestimmen, wie, wann, wo und 
von wem Du angefasst werden möchtest (Entwicklung eines positiven Körpergefühls). 

 Deine Gefühle sind wichtig. Du kannst deinen Gefühlen vertrauen. Es gibt angenehme 
Gefühle, da fühlst du dich gut und wohl. Unangenehme Gefühle sagen dir, dass etwas nicht 
stimmt, du fühlst dich komisch. Sprich über deine Gefühle, auch wenn es schwie- rige Gefühle 
sind (Vertrauen in die eigenen Gefühlswahrnehmungen stärken). 

 Es gibt Berührungen, die sich gut anfühlen und richtig glücklich machen. Aber es gibt auch 
solche, die komisch sind, Angst auslösen oder sogar wehtun. Niemand hat das Recht, dich zu 
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schlagen oder dich so zu berühren, wie und wo du es nicht willst. Manche Leute möchten so 
berührt werden, wie du es nicht willst: niemand darf dich zu Berührun- gen überreden oder 
zwingen (Unterscheidung zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen). 

 Du hast das Recht, Nein zu sagen. Wenn dich jemand gegen deinen Willen anfassen will oder 
Dinge von dir verlangt, die du nicht willst, dann darfst du Nein sagen und dich wehren. Es gibt 
Situationen, in denen du nicht gehorchen musst (respektvoller Umgang mit Grenzen). 

 Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Gute Geheimnisse machen Freude und sind 
spannend. Schlechte Geheimnisse sind unheimlich und schwer zu ertragen. Solche darfst du 
weitererzählen, auch wenn du versprochen hast, es niemandem zu sagen (Unterscheidung 
zwischen guten und schlechten Geheimnissen) 

 Sprich darüber, hole Hilfe. Wenn dich etwas bedrückt oder du unangenehme Erlebnisse hast, 
rede darüber mit einer Person, der du vertraust. Höre nicht auf zu erzählen, bis dir geholfen 
wird (Hilfe suchen). 

 Du bist nicht schuld. Wenn Erwachsene deine Grenzen überschreiten, ob du nein sagst oder 
nicht, sind immer die Erwachsenen verantwortlich für das, was passiert (Schuldgefühle 
abwenden). 

 Kinder erleben, dass Sexualität kein Tabuthema ist durch eine akzeptierende und 
sexualfreundliche Atmosphäre. Erwachsene verwenden für die Genitalien ausschließlich die 
Begriffe Scheide und Penis. Fragen von Kindern werden altersangemessen und 
wahrheitsgemäß beantwortet. 

 Wichtige und immer wiederkehrende Themen sind u.a. 
 Fortpflanzung und Familienmodelle 
 Gefühle 
 Freundschaft und Liebe 
 Geschlechterrollen 
 Selbstbestimmung und gegenseitiger Respekt bei Berührungen Materialien zur 

Körperwahrnehmung und Informationen stehen für Kinder bereit: 
 Sensomotorische Materialien 
 Bücher/CDs 
 Puppen 
 Spiele 

 
„Körpererkundungsspiele“  sind Spiele unter gleichaltrigen Kindern bzw. Kindern mit dem gleichen 
Entwick- lungsstand. Sie haben die Erkundung des Körpers, auch der Genitalien, zum Inhalt. Dabei 
geht die Initiative von allen beteiligten Kindern aus. Das Entdecken und Untersuchen des Körpers 
steht im Vordergrund. 
Körpererkundungsspiele haben noch nichts mit dem Begehren eines Heranwachsenden oder 
Erwachsenen zu tun, sondern ausschließlich mit kindlicher Neugier. Die Kinder erkunden das andere 
Geschlecht und versichern sich außerdem, dass sie genauso aussehen, wie andere Kinder des 
gleichen Geschlechts. Dass dabei schöne Gefühle entstehen können, stärkt ihr Vertrauen in ihre 
sinnliche Wahr- nehmung und ihr Körpergefühl. 
Im Vorschulalter gewinnen Körpererkundungsspiele zunehmend an neuer Bedeutung. Es geht nicht 
mehr nur um das Kennenlernen des Körpers, sondern vermehrt um das Einüben von und 
Experimentieren mit geschlechtlichen Rollenmustern. 
Dabei werden Handlungen von Erwachsenen wie Vater und Mutter nachgeahmt. Es entstehen die 
ersten innigen Freundschaften, in denen unter anderem der körperliche Kontakt (sich umarmen, 
küssen etc.) eine wichtige Rolle spielt, da nun die Kinder in der Lage sind, tiefe Gefühle und 
Empfindun- gen für andere auszudrücken. Im Grundschulalter werden Kinder in ihren sexuellen 
Aktivitäten wie- der zurückhaltender, da das Schamgefühl Oberhand gewinnt. Sie grenzen sich nun 
immer mehr von den Eltern ab und werden selbständiger. Körperliche Nähe und Zärtlichkeiten von 
den Eltern weisen die Kinder nun immer öfter zurück. Nun wird es für Mädchen und Jungen 
aufregend, sich gegenseitig zu necken und zu provozieren. Zwar nennen sie ihr Gegenüber vom 
anderen Geschlecht „blöd“, finden es aber gleichzeitig interessant und anziehend. Die Pubertät steht 
bevor. 
 
Folgende Regeln sind bei Körpererkundungsspielen und Zärtlichkeiten unter Kindern wichtig: 
 
Ein Altersunterschied von in der Regel maximal einem Jahr darf nicht überschritten werden. Auch ein 
mögliches Machtgefälle aufgrund anderer Faktoren muss berücksichtigt werden – zum Beispiel die 
Stellung eines Kindes in der Gruppe, der Entwicklungsstand oder auch die Körpergröße 



13 
 

K 2.12.7.6 Kurzfassung Schutzkonzept der evangelischen Kindertagesstätten Roßtal           Kirchengemeinde Roßtal-Kitas-Qualitätsmanagementsystems 

 

Nacktsein ist nicht verboten, aber die Intimsphäre der Kinder hat oberste Priorität – es braucht also 
auch Rückzugsmöglichkeiten 
Nicht beteiligte Kinder und Erwachsene haben bei Körpererkundungsspielen nichts zu suchen. 
Sensibel gestaltetes Beobachten durch das pädagogische Fachpersonal ist wichtig. 
Jedes Mädchen und jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Körpererkundungsspiele spielen 
möchte 
 

 Freiwilligkeit ist oberstes Gebot. Niemand tut etwas gegen den Willen einer/s anderen 
 Anfassen verboten 
 Kein Kind darf einem anderen weh tun 
 Mag ein Kind nicht mehr mitspielen, darf es das Spiel ohne weiteres jeder Zeit verlassen 
 Jedes Kind hat das NEIN oder STOP des anderen zu akzeptieren 
 Die Kinder dürfen einander nicht drohen oder erpressen, um ein Mitspielen zu erzwingen 
 Hören die anderen nicht auf das Nein, darf sich das Kind Hilfe beim Erwachsenen holen 
 Hilfe holen ist kein Petzen 
 Niemand steckt einem anderen Kind etwas in Körperöffnungen (Mund, Nase, Ohr, Scheide, 

Po) 
 
Wenn Kinder ihre Genitalien und die damit verbundenen angenehmen Gefühle entdecken, kann es 
sein, dass sie intensiv und über einen längeren Zeitraum masturbieren. 
Dies kann ihnen auch helfen, sich zu spüren. Das ist normal und nicht schlimm. Wir unterbinden 
dieses Verhalten nicht, sprechen aber mit den Kindern, wenn es sie von anderen Aktivitäten abhält 
oder in unangemessenen Situationen geschieht. Wir besprechen dies mit den Eltern und sorgen 
dafür, dass das Kind einen geschützten Rahmen hat.  
 
Das Thema „Grenzen achten und setzen“ wird besprochen, um das Risiko für übergriffige Handlungen 
unter Kindern zu senken. Es kann beim Spielen, Forschen und Ausprobieren auch zu – beabsichtigt 
oder unbeabsichtigt – Grenzverletzungen kommen. Wenn Mädchen oder Jungen von anderen 
Kindern mit Drohungen, Erpressungen oder Gewalt zu etwas gezwungen werden, spricht man von 
einem sexuellen Übergriff unter Kindern. Fast immer besteht dabei ein Machtgefälle zwischen den 
Beteiligten. Sie äußern sich z.B. in sexualisierter Sprache und Beleidigungen, unerwünschtem Zeigen 
von Geschlechtsteilen, Voyeurismus und erzwungenem Zeigen lassen der Geschlechtsteile anderer 
Kinder, Aufforderung zum Angucken oder Anfassen, gezieltem Greifen an die Geschlechtsteile, 
Zwangsküssen, orale, anale, vaginale Penetration anderer Kinder mit Gegenständen. 
 
Betroffene und übergriffige Kinder erfahren, dass Übergriffe bearbeitet werden: das betroffene Kind 
erfährt Schutz und Wertschätzung, um Ohnmachts- und Opfergefühlen vorzubeugen. Dem 
übergriffigen Kind werden Grenzen und Konsequenzen aufgezeigt, damit kein Machtgefühl entsteht. 
Die Eltern der beteiligten Kinder werden unverzüglich informiert und gemeinsam – ggf. unter Einbezug 
entsprechender Beratungsstellen – wird beraten, wie das weitere Vorgehen ist. 
 
Eltern haben ein Recht auf Information – auch über die sexuelle Entwicklung ihres Kindes und die 
sexualpädagogische Haltung der Kita. Transparenz schafft Vertrauen. Eltern sind selbst oft unsicher 
und trauen sich nicht, das Thema von sich aus anzusprechen (schon gar nicht, wenn die Kita das 
Thema nicht beachtet). Sie sind aber in der Regel froh, wenn die Kita über Sexualität spricht – denn 
sie haben Fragen. Der Bildungsbereich Sexualität ist auch in den Entwicklungsgesprächen (und auch 
sonst bei Bedarf) präsent. Informationsmaterial und Themenelternabende gehören zum Ange- bot der 
Kita. 
 
In der Kita begegnen sich Kinder aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Sie bringen dabei un- 
terschiedliche Werte und Normen mit, auch in Bezug auf die Sexualität. Auf der Basis von Respekt, 
Wertschätzung, Dialog und Toleranz werden Unterschiedlichkeiten geachtet und Kompromisse ge- 
funden, wo diese notwendig sind. Das sexualpädagogisches Konzept und dessen Umsetzung wer- 
den regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. 
 
 
9 Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, 
8. Auflage 2017, S. 363 - Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration & Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) 
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5.3 Digitale Medien 
 

Aufgabe von Pädagog*innen ist eine moderne Medienpädagogik, die Kinder und Jugendlichen 
altersgemäß Kompetenzen im Umgang mit Medien vermittelt (vgl. BEP S. 218 ff). 
Unsere Gesellschaft befindet sich unstrittig in einer nicht mehr umkehrbaren digitalen Transformation. 
Wenn wir von Medien sprechen, meinen wir also immer weniger die klassischen Medien (u.a. 
Printmedien, TV etc.), sondern vor allem digitale Medien und digitale Hardware: 
 

 PCs, Tablets, Smartphones, Spielekonsolen 
 Soziale Netzwerke und Messengerdienste 
 Internet und Streamingdienste 
 Computerspiele 

 
Sprechen wir von Medienkompetenz, so meinen wir damit immer mehr digitale Medienkompetenz. 
Digitale Kompetenz bedeutet einerseits, zu lernen, digitale Medien sinnvoll zu nutzen und 
anzuwenden, andererseits aber auch, mit Gefahren und Risiken umgehen zu lernen und Angebote 
nicht kritiklos zu konsumieren. 
 
Risiken in Zusammenhang mit der Nutzung digitaler Medien sind insbesondere: 
 

 Finanzielle Risiken durch Käufe und Abos 
 Suchtverhalten (insbesondere bei Computerspielen) 
 Cybermobbing 
 Cybergrooming 
 Betrug im Internet und Diebstahl von Daten 

 
 
Medienpädagogik in der Konzeption 
Vielerorts wird immer noch versucht, digitale Medien aus den Kindertageseinrichtungen für Kinder bis 
zur Einschulung fernzuhalten. Anderswo gestalten vierjährige Kinder ihre Portfolios per Tablet mit und 
arbeiten an Filmprojekten.  
 
Beispielhaft beteiligt sich die Kita Holzwurm am Projekt des bayerischen Staatsministeriums 
Senioren und Familie Startchance: Kita digital. Die dortigen Impulse werden am Schluß des 
Projekts in das Konzept aufgenommen. 
 

 

6. Vernetzung und Kooperation bei Prävention und Beratung 
 
Das Wissen um Hilfs- und Beratungsangebote ist wesentlich für den professionellen Umgang und eine 
wichtige präventive Maßnahme. Sowohl Mitarbeitende als auch Eltern – und altersgemäß auch Kinder 
– sollten über das Angebot an örtlichen Ansprechpartner*innen für unterschiedliche Anlässe informiert 
werden. Beispiele: 
 

 Jugendamt: 
o Koordinierter Kinderschutz/KOKI 
o Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes/ASD 
o Aufsichtsbehörde (für meldepflichtige Ereignisse) 

 Erziehungs- und Lebensberatungsstellen 
 Frühförderstellen 
 Mobile sonderpädagogische Hilfen 
 Beratungsstellen zu Fragen zur sexuellen Gewalt (örtlich und überörtliche, kirchliche und 

unabhängige) 
 Beratungsangebote der Diakonie z.B. zu Schuldnerberatung, Alleinerziehende 

 
Die Zugänglichkeit zu den Kontaktdaten muss ohne Nachfrage gewährleistet sein. Außerdem sollte 
die Kooperation mit örtlichen Beratungsstellen und Ansprechpartner*innen regelmäßig und nicht nur 
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„anlassbezogen “  erfolgen. 
 
 
Der Ordner mit den Flyern und Kontaktdaten der Beratungsangebote liegt im Eingangsbereich aus.  
 
Interne und externe (unabhängige) Ansprechpartner*innen für Beschwerden/ Beratung werden 
veröffentlicht. 
 
Im Internet finden sich außerdem (unabhängige) Beratungsstellen zum Thema sexualisierte Gewalt  
 

 

7. Beratungsstellen zum Thema sexualisierte Gewalt 
 

Aus der Praxis ergeben sich zwei Perspektiven, aus denen heraus sich Menschen an 
Beratungsstellen wenden. Zum einen als Betroffene oder als Verantwortliche bzw. Mitarbeitende. Bei 
der Wahl der Beratungsstelle ist dies zu berücksichtigen.  
 

 

Bundesweit 
 Elterntelefon 

Anlaufstelle für Eltern und Erziehende, die sich Sorgen um Ihr Kind machen, sich überfordert 
oder hilflos fühlen 
Telefon: 0800 111 0 550 
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr 
dienstags und donnerstags bis 19 Uhr 

 

 Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch 
Anlaufstelle für Menschen, die Entlastung, Beratung und Unterstützung suchen, die sich um 
ein Kind sorgen, die einen Verdacht oder ein "komisches Gefühl" haben, die unsicher sind und 
Fragen zum Thema stellen möchten 
Telefon: 0800 22 55 530 
montags, mittwochs und freitags von 9:00 bis 14:00 Uhr 
dienstags und donnerstags von 15:00 bis 20:00 Uhr 
auch Online-Beratung möglich 

 

 Hilfetelefon berta 
Telefonisches Unterstützungsangebot zur Beratung bei organisierter sexualisierter und 
ritueller Gewalt. 
Telefon: 0800 30 50 75 0 
dienstags von 16:00 bis 19:00 Uhr 
mittwochs und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
Regional (Landkreis Fürth/Fürth/Nürnberg) 
 
 

Regional (Landkreis Fürth/Fürth/Nürnberg) 
 

 Kinderschutzbund Kreisverband Nürnberg e. V. 
Spezialisierte Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend 
Telefon: 0911 92 91 90 00 
E-Mail: kontakt@kinderschutzbund-nuernberg.de 

 
 Krisendienst Mittelfranken 
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Allgemeine Beratungsstelle 
Telefon: 0800 65 53 00 0 
24h erreichbar 
 

 Wildwasser Nürnberg e.V. 
Fachberatungsstelle für Mädchen und Frauen gegen sexuellen Missbrauch und sexualisierte 
Gewalt 
Rückertstraße 1 90419 Nürnberg 
Telefon: 0911 33 13 30 
montags von 12:00 bis 14:00 Uhr 
dienstags von 8:30 - 10:30 Uhr 
donnerstags von 16:00 – 18:00 Uhr 
E-Mail: info@wildwasser-nuernberg.de 
 

 Weisser Ring 
Beratung für Opfer von Kriminalität 
Außenstellenleitung Fürth 
Telefon: 0151 55 16 46 70 Shatha Yassin-Salomo 
E-Mail: fuerth@mail.weisser-ring.de 

 

 Deutscher Kinderschutzbund Fachberatungsstelle, spezialisiert auf Themen rund um 
den Kinderschutz 
Kreisverband Nürnberg e. V. 
Rothenburger Straße 11 90443 Nürnberg 
Telefon: 0911 92 91 90 00 
montags und dienstags von 9:00 bis 13:00 Uhr 
donnerstags von 9:00 bis 16:00 Uhr 
E-Mail: kontakt@kinderschutzbund-nuernberg.de 

 

 Jugendamt Landkreis Fürth, Fachberatung im Kinderschutz (ISOFA) 
Beratung und Klärung der weiteren Handlungsschritte durch eine insoweit erfahrene Fachkraft 
Landratsamt Fürth Stresemannplatz 9/11 90763 Fürth Telefon: 0911 9773-1272 Frau M. 
Himmelhuber E-Mail: m-himmelhuber@lra-fue.bayern.de 

 

 Jugendamt Landkreis Fürth, Allgemeiner Sozisaldienst (ASD) 
Bei akuter Kindeswohlgefährdung 
Landratsamt Fürth Stresemannplatz 9/11 90763 Fürth 
Telefon: 0911 9773-1851  
E-Mail: g-friebe@lra-fue.bayern.de 

 

 Frauennotruf Nürnberg e.V.  
Beratung von Frauen und Mädchen die Gewalt erlebt haben oder noch erleben, sowie deren 
Angehörige und Freundinnen 
Fürther Str. 67 90429 Nürnberg Telefon: 0911 28 44 00 
E-Mail: kontakt@frauenBeratung-nuernberg.de 

 

 Beauftragte der mittelfränkischen Polizei für Kriminalitätsopfer 

Beratungsthemen: Familiäre Gewalt, Häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Stalking, sexueller 
Missbrauch von Kindern, Misshandlung von Schutzbefohlenen 
Telefon: 0911 2112-1344 
Direktion Fürth: 0911 75905-317 Frau Steiger 

 

 

mailto:info@wildwasser-nuernberg.de
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8. Adressen 
 
Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (Internet: https://aktiv-gegen-missbrauch.bayern-evangelisch.de) 

 Fachstelle für allgemeine Anfragen, Fachstellesg@elkb.de, Telefon: 089/5595 676 
 Koordinationsstelle Prävention, praevention@elkb.de, Telefon: 089/5595 670 
 Ansprechstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bereich der Evangelisch-

Lutheri- schen Kirche in Bayern und der Diakonie in Bayern, 
Ansprechstellesg@elkb.de, Telefon: 089/5595 335 

 Meldestelle für den Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
(Intervention und institutionelle Aufarbeitung); Meldestellesg@elkb.de, Telefon: 
089/5595 342 
 

 
Unabhängige zentrale Anlaufstelle.help für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bereich der 
Evangelischen Kirche und der Diakonie in Deutschland 
Telefon: 0800 5040112 
E-Mail: zentrale@anlaufstelle.help 
 
Adressen für ortsnahe Beratungsstellen zum Thema sexueller Missbrauch/ Gewalt 
Internet: www.hilfeportal-missbrauch.de 
 
 
Das „Hilfetelefon sexueller Missbrauch“ 
Telefon: 08002255530 
Internet: https://nina-info.de/hilfetelefon.html 
 
pro familia 
Beratungsstellen und Informationen zu den Themen Familienplanung, 
Sexualpädagogik und Sexualberatung 
www.profamilia.de 
 
Kinder- und Jugendtelefon 
Tel.: 0800 1110333 
 
Nürnberger Kinder- und Jugendnotdiensttelefon 
0911/231-3333 
 
Elterntelefon 
Tel.: 0800 1110550 
 
Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch 
Tel.: 0800 1110111 oder 0800 1110222 
 
Wildwasser e. V. 
www.wildwasser.de 
 
Weisser Ring 
Bundesweiter Notruf für Opfer Tel.: 116006 
 
Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) 
www.dksb.de 
 
 
 

9. Weiteres Material und Quellen 
 

mailto:Fachstellesg@elkb.de
mailto:praevention@elkb.de
mailto:Ansprechstellesg@elkb.de
mailto:Meldestellesg@elkb.de
mailto:zentrale@anlaufstelle.help
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
https://nina-info.de/hilfetelefon.html
http://www.profamilia.de/
http://www.wildwasser.de/
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1  https://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de/fileadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Kirche_ge-   
gen_sexualisierte_Gewalt/Dokumente/PravG.pdf 

2 Jörg Maiwald, zit: http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf; Stand 
30.07.2019 

 
3  siehe: http://www.bagljae.de/downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf; Stand 30.07.2019 
 
4  Kinderschutz – Kindeswohlgefährdung Claudia Gebhard 08.01.2024 
 
5  Beispiele in Anlehnung an: https://praevention.erzbistumberlin.de/fileadmin/user_mount/PDF-Dateien/Erzbis- 

tum/Praevention/2015BroschuereSchutzkonzeptAuflage4.pdf; S. 54, Stand 19.08.2019 
 
6  https://kids.kinderwelten.net/de/Beschwerdeverfahren%20an%20KiTas 
 
7 siehe: https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/themen/Fruehe_Bildung/Demokratie_von An-fang_an-

Arbeitsmaterialien_fuer_die_Kitapraxis.pdf; Stand 02.04.2020 
 

8  Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, 
8. Auflage 2017, S. 363 - Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration & Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) 
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https://kids.kinderwelten.net/de/Beschwerdeverfahren%20an%20KiTas
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